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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kol-

legen haben am 21. Mai 2014 unter der Nr. 1525/J an mich eine schriftliche parla-

mentarische Anfrage betreffend rechtliche Bedenken bei Verwendung von Beamten 

für parteipolitische private Befragungen - Folgeanfrage gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Auf welcher rechtlichen Grundlage können Bundesbeamte für parteipolitische Tä-
tigkeiten, wie beispielsweise die Auszählung einer, von einer politischen Partei 
initiierten privaten Befragung, herangezogen werden? 

 Falls es dazu keine Rechtsgrundlage gibt, ist eine solche Verwendung von Bun-
desbeamten, wenn diese sich nicht freiwillig dazu zur Verfügung stellen, durch 
eine politische Partei und Regierungspartei, sowie auch durch ein dafür zustän-
diges Regierungsmitglied, rechtswidrig und amtsmissbräuchlich? 

 Wäre eine Weisung an Bundesbeamte, eine Auszählung einer privaten Befra-
gung durchzuführen, rechtswidrig? 

 

Die Heranziehung von Bundesbediensteten zur „Auszählung von Befragungen“ ist 

dann zulässig, wenn diese Tätigkeit im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur 

Wahrnehmung von Vollziehungsaufgaben des Bundes erfolgt. Dies kann etwa 

aufgrund von Wahlrechts- oder ähnlichen Vorschriften geschehen. Auch 

Befragungen können im Rahmen der Vollzugsaufgaben durchgeführt werden. Dies 

geschieht regelmäßig, beispielsweise bei Mitarbeiterbefragungen. 

 

1426/AB 1 von 2

vom 21.07.2014 zu 1525/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



Wenn es daher eine Rechtsgrundlage im Rahmen der Vollzugsaufgaben gibt, ist eine 

Heranziehung weder rechtswidrig noch amtsmissbräuchlich. Gleiches gilt für in 

diesem Zusammenhang ausgesprochene Weisungen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. OSTERMAYER 
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